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Fachzeitschrift flir Leibesiibungen
der Eidgendssischen Turn- und Sportschule
Magglingen (Schweiz)

29. Jahrgang Mai 1972 Nummer 5

Eine Morgengabe fiir den Schweizer Sport

Sténderat Hans Hiirlimann (Zug) prisentiert dem Stidnderat das neue Bundesgesetz iiber die Forderung von

Turnen und Sport

Als eine Morgengabe fiir den Schweizer Sport bezeich-
nete der Zuger Stdnderat Hans Hiirlimann (CVP),
Prisident der vorberatenden Kommission, das neue
Bundesgesetz tiliber die Forderung von Turnen und
Sport, das die Kleine Kammer am Dienstag der ersten
Friihjahrs-Sessionswoche zu beraten hatte.

«Die Beratung der Vorlage fiir ein solches Bundesge-
setz fdllt in einen gliicklichen Zeitpunkt», fiihrte
Stédnderat Hiirlimann aus. «Denn unsere Landsleute
haben in Sapporo eine Leistung erbracht, die eine
weltweite Bewunderung gefunden hat und die wir auch
bei dieser Gelegenheit dankbar gegeniiber der ganzen
Equipe anerkennen wollen.

Weder Zufall noch Gliick allein

Wenn wir heute aufgrund der eindeutigen Annahme
des Verfassungsartikels fiir die Férderung von Turnen
und Sport ein Bundesgesetz verabschieden, dann diir-
fen wir gleich zu Beginn festhalten, dass wir nicht bei
Null beginnen miissen. Gerade die Leistungen an den
Olympischen Spielen zeigen, dass wir in unserem klei-
nen Land iiber Schulen verfiigen, an denen die turne-
rische und sportliche Ertiichtigung zur Selbstverstidnd-
lichkeit geworden ist, und dass wir vor allem einem
ausgebauten Verbandswesen, das mit Gemeinden, Kan-
tonen und Bund fiir eine breite Entwicklung von
Turnen und Sport sorgte, sehr viel zu danken haben.
Dass die Turn- und Sportschule von Magglingen und
mit ihr die Kantone im sogenannten Vorunterricht
bis auf den heutigen Tag Hervorragendes geleistet
haben, sei in diesem Zusammenhang ebenfalls aner-
kannt. Die Medaillen von Sapporo sind ndmlich weder
dem Zufall noch allein dem Gliick zu verdanken. Sy-
stematisches Arbeiten, Training und Tradition wih-
rend Generationen sind entscheidende Faktoren fiir
diese ehrenvolle Vertretung unseres Landes an einem
internationalen Wettkampf, an dem sich die Vertreter
unseres kleinen Landes mit den Besten aller Linder
gemessen haben. Dieses Gesetz wird damit zur Mor-
gengabe fiir den Schweizer Sport, welcher mit diesem
Gesetz, zusammen mit der 6ffentlichen Hand, die sich
von nun an fiir die Forderung von Turnen und Sport
weiter Offnen wird, eine gesteigerte Verpflichtung
tibernimmt.

Fremdbewegung — Eigenbewegung

Mit dem sinnvollen Zeitpunkt fiir die Beratung dieser
Vorlage hingt ein Zweites zusammen. Die Einstellung
zur sportlichen und turnerischen Betédtigung hat in
den letzten Jahren eine grundlegende Wandlung im
Sinne einer unbedingten Bejahung erfahren. Der Sport
ist zu einem soziologischen Phinomen geworden. Je
mehr sich der Mensch von Rédern und Fliigeln tragen

liess, desto mehr ist der Wunsch nach Bewegung ent-
standen. Je mehr unsere Stddte zu wachsenden Agglo-
merationen von Siedlungsbauten geworden sind, desto
mehr fordern innere Motive und &ussere Aufkliarung
die sportliche Téatigkeit des Menschen, und je mehr
der Mensch in unserer Industriegesellschaft dazu ver-
urteilt ist, vom Morgen bis zum Abend an der gleichen
Maschine zu stehen oder am gleichen Pult zu sitzen,
desto mehr wurde der Wille zum Wandern, zum Sich-
bewegen, zur turnerischen und sportlichen Leistung,
zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit wachgerufen.

Mehr als ein physisches Anliegen

Die Vorlage verdient unsere volle Unterstiitzung. Sie
ist die konsequente Fortfiihrung der Zielsetzung aber
auch des Auftrages, welche in der eindriicklichen Ab-
stimmung vom 27. September 1970 mit dem neuen Ver-,
fassungsartikel dem Gesetzgeber erteilt wurden. Dass
Turnen und Sport nur ein Teil des gesamtmenschlichen
Werdens und Seins ist, geht aus dem Zweckartikel
hervor. Turnen und Sport sind nicht nur rein physi-
sche Anliegen. Sie fordern die Jugend, den Menschen
und damit die Volksgesundheit nur dann, wenn eine
geistige Komponente — ich denke etwa an die Schu-
lung von Willen, Charakter usw. — mit der turneri-
schen und sportlichen Téatigkeit verbunden ist. Wo im-
mer heute und morgen in Ausfiihrung dieses Geset-
zes Turnen und Sport gefoérdert werden, wird dieser
spezifisch menschlichen Situation, vor allem auch der
Jugendlichen, Rechnung zu tragen sein.

Welches Departement?

Im Vernehmlassungsverfahren zu diesem Bundesge-
setz nimmt die Frage des verantwortlichen Departe-
mentes fiir Turnen und Sport auf Bundesebene einen
breiten — nach meiner personlichen Meinung einen zu
breiten — Raum ein. Ob ein Mitglied des Bundesrates
dem Militdrdepartement oder dem Departement des
Innern vorzustehen hat, er hat immer und primir das
Interesse unseres Landes und das Wohl des Volkes im
Auge zu behalten und zu fordern. Unter diese Prémisse
hat sich iibrigens die Unterordnung des sogenannten
militdrischen Vorunterrichts unter das Militdrdeparte-
ment nicht schlecht bewé#hrt, Diese Unterstellung, das
mochte ich bei dieser Gelegenheit doch dankbar fest-
halten, hatte auch viele praktische Vorteile. Wer mit
den Verhiltnissen vertraut ist, weiss, wie bereitwillig
das Militdrdepartement Fahrzeuge, Ski, Kompasse,
Ausriistungen, Zelte, Wolldecken fiir Lager, Militir-
unterkiinfte usw. fiir entsprechende Sportanlisse und
Jugendlager zur Verfiigung gehalten hat. Die Versiche-
rung, das Abrechnungswesen iiber das OKK usw., dies
alles spielte sich in einem eingeschulten und fdhigen
Apparat ab.
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Trotzdem ist die Mehrheit der Kommission mit dem
Bundesrat der Meinung, dass sich grundsitzlich eine
Unterstellung unter das Departement des Innern vor
allem deshalb aufdréngt, weil das Turnen in der Schu-
le und die turnerische und sportliche Ertiichtigung von
Miadchen und Burschen von der Sache her und mit
Riicksicht auf die Einordnung der Verfassungsartikel
in die Bildungsartikel diese Unterstellung nahelegt.
Nachdem die Frage der Reorganisation der Bundes-
verwaltung aufgrund des Expertenberichtes Huber
ohnehin zur Diskussion steht, ldsst sich diese erweiter-
te, neu konzipierte Forderung von Turnen und Sport
systemgerecht dem Departement des Innern unter-
stellen, wie dies von der Expertenkommission auch
vorgeschlagen wird. Zu hoffen ist nur, dass das Mili-
tardepartement, das an einer gesunden, leistungsfihi-
gen Jugend nach wie vor mitinteressiert ist, die bis-
herigen ausgezeichneten Dienstleistungen im Interesse
der Sache weiterhin gewédhren wird.

Obligatorium fiir Berufsschulen muss bleiben

Im Nationalrat hat das Problem von Turnen und Sport
an Berufsschulen viele Redner mobilisiert. Gegen den
Willen des Bundesrates ist der obligatorische Turnun-
terricht nun in der Vorlage verankert. Niemand, weder
im Nationalrat noch im Sté&nderat, kann mit guten
Griinden die Meinung vertreten, die turnerische und
sportliche Betatigung von Berufsschiilern sei nicht
notwendig. Es ist nicht einzusehen, dass die Mittelschii-
ler, von denen viele einer Pfadfinderabteilung oder ei-
ner Sportorganisation angehOren, zum obligatorischen
Turnunterricht verpflichtet werden sollen, wahrend
die Lehrtochter im Kosmetiksalon und der Lehrling am
Zeichnungstisch das Turnen nicht notwendig haben
sollen.

Die Frage ist lediglich die, ob dieses nun im Gesetz
verankerte Obligatorium sinnvoll ist, umsomehr als die
Turnhallen und die Turnlehrer — wie eine Umfrage
ergeben hat — fiir diesen obligatorischen Unterricht
zurzeit nicht zur Verfiligung stehen. Tatsache ist dage-
gen, dass viele fortschrittliche Betriebe Turnen und
Sport in das Programm der Lehrlingsbetreuung einge-
baut haben und dass viele Berufsschiiler zu den akti-
ven Mitgliedern in unsern vielen 1000 Sektionen von
Turn- und Sportvereinen gehdren. Wir sind daher in
der Kommission der Meinung, dass das Obligatorium
verankert bleiben muss, und dass mit der Abdnderung
des Berufsbildungsgesetzes dieses Obligatorium modi-
fiziert und den tatsédchlichen Verhé&ltnissen angepasst,
umschrieben werden soll. Jedenfalls miissen fiir dieses
Obligatorium Uebergangs- und Einfiihrungsfristen auf
dem Verordnungswege gewiahrt werden. Denn die Ge-
setzgebung wird dann unglaubwiirdig, wenn auf dem
Papier ein herrlicher Grundsatz geschrieben wird, der
sich in der Praxis zurzeit nicht realisieren 1dsst.

Dazu kommt, dass gerade fiir diese Altersgruppen
Sport und Turnen nach dem Prinzip des zweckfreien
Tuns und entsprechend der Neigung und Eignung der
Jugendlichen gestaltet werden soll. Mit dem Gesetz,
das wir beraten, wird inskiinftig eine Vielfalt von
Turn- und Sportarten angeboten. Es wire schade, und
es wiirde dem Konzept dieses Gesetzes widersprechen,
wenn ein flasches Obligatorium diese Art von frei-
williger und vielfdltiger Turn- und Sportgestaltung
hemmen wiirde.

Gerade aus diesem Grunde habe ich personlich beim
Lehrlingsturnen immer einer Kombination von Schul-
und Vereinssport das Wort geredet. Nur nebenbei sei
erwdhnt, dass das Mitwirken von Jugendlichen in
demokratisch gefiihrten Vereinen eine zusidtzliche
Schulung fiir das Fair play in der Gemeinschaft ist.
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Gezielter Einsatz der Mittel

Die wesentliche materielle Abinderung vom Beschluss
des Nationalrates bildet der Antrag der nationalrdt-
lichen Kommission iiber die Beitragsleistung des Bun-
des. Mit dem Nationalrat sind wir darin einig, dass die
Mittel des Bundes, welche er fiir die Subventionierung
von Turn- und Sportanlagen zur Verfiigung stellen
wird, nicht primér fiir sogenannte nationale Grossan-
lagen zur Verfligung stellen soll. Vielmehr hat die
Kommission die Meinung, diese Mittel sollten gezielt
und daher nicht weniger wirksam fiir jene Gebiete und
Gemeinden eingesetzt werden, welche aus eigener
Kraft die notwendigen Turn- und Sportanlagen nicht
bauen konnen, wihrend der Nationalrat ganz generell
Beitrdge an alle im Lande entstehenden Anlagen aus-
gerichtet wissen will.

Wir haben in diesem Saal schon wiederholt von der
Entwicklung von gewissen Regionen — ich denke vor
allem an die Berggebiete — gesprochen. Ich bin auf-
grund von eigenen Erfahrungen in unserem kleinen
Kanton davon iiberzeugt, dass der Bau von guten
Schulanlagen, von guten Sportanlagen — ich denke an
ein Lernschwimmbecken — mindestens so attraktiv
fiir die Besiedlung und die Entwicklung eines Gebietes
wirken koénnen wie irgend ein Industriebetrieb. Das
ist allerdings nicht der Gesichtspunkt. Entscheidend
fiir diesen Antrag der Kommission ist vielmehr die
Ueberlegung, dass in unserem Lande die Schulkinder,
die Jugend und die Erwachsenen in nichtstddtischen,
ja in abgelegenen Gebieten Anspruch auf eine ange-
messene sportliche und turnerische Betdtigung haben.
Nur dann wird und wirkt diese Gesetzgebung auch
wirklich eidgendssisch.»

Anerkennung und Ansporn

zu neuen Bestleistungen wird es fiir die
Schweizer = Amateur-Spitzensportler sein,
wenn durch die Postcheckaktion der Sporthil-
fe zahlreiche Betrige eingehen. Der Jubel
und die Begeisterung nach den Olympischen
Winterspielen in Sapporo war gross. Jeder
kann nun seiner Anerkennung und seinem
Willen zur Forderung unserer Spitzensportler
dadurch Ausdruck geben, dass er den Ein-
zahlungsschein der Sporthilfe (PC Bern 30-40)
zur Post tragt — die Aktion lduft zurzeit
in der ganzen Schweiz. Wer 20 Franken und
mehr einbezahlt, erhélt den offiziellen far-
bigen Sporthilfe-Poster, der als einziger alle
Medaillengewinner von Sapporo zusammen
zeigt (Grosse 48 x 72 cm).




	Eine Morgengabe für den Schweizer Sport

